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haben, aste für die bevorstehende neue helvetische R.e»

gieruug erfoderiichen Gebäudg u. s. w. nach dem Wunsche

derselben bereit zu halten und einzurichten.

Der Präsident zeigt der Versammlung an. daß z

Bürger aus dem Canton Argau, namens einer grös.

ftren Anzahl angeblicher Deputirten dieses Cantons,

ihn um persönlichen Vortritt bey der Tagsatzung an,

gegangen haben, um das Begehren zu Wiedcrverei-

nigung des Cantons Argau mit dem Canton Bern
mündlich vorzutragen.

Die Tagsatzung beschließt hierauf im Allgemeinen,

daß sie keinerlcy Bittstellern ober Abgeordneten person,

lichen Zutritt gestatten wolle.

Die zu Vorberathung des Vcrfassungsentwurfs nie.

dcrgesezte Cvmmißivn erstattet ihren Bericht (den wir
künstig li.sern), und legt den von ihr mvdificirten Vcr.
sassuligsei'twnrf vor, dessen Druk und Austheilung un-

ter die Mitglieder beschlossen, und die Eröffnung der

Berathung über denselben, auf kommenden Frcytag am

gcsczt wird.

Canto n al-Or g anisatio n sentwürfe
so wie dieselben von den Cantonstagsat-
zunqen angenommen und der Regierung
emgesandr worden,

(In vollständigem Auszuge.)

XV.

Canton Zürich.
(Angenommen in der Cantonstagsatzung zu Zürich

am 2.7ten August >Loi.)

Ist gedrukt erschienen unter dem Titel: Entwurf
einer Cantons Verfassung für den Can-
ton Zürich, so wie e rv 0 n der Cantons.
Tagsatzung de1 sel ben den 27ten August
- xc> i angenommen worden, um der
allgemeinen helvetischen Tagsatzung
vorgelegt zu werden. 8. Zürich, bey
Orcll, Füeßli und Comp. S. ss.

Einth eilu n g, Der Canton ist in 12 Bezirke
abgetheilt. Affolteru Z S21 Activbürgcr Horgen
(zz.6- Activb), Meilen (44.76 Activb.),Zürich(,748
Aciivb.) Rcgenstorf (4770 Activb.), Bülach (,542
Activb.), Audclsingen (;8so Activb.) Winlerthur l

(zsìL Activb.), WiMngen (Z4ZS Wlvb.), Bärent-j

schwell (,659 Activb.), Grüningen (4769 Actwö.),
Uster (1 >82 Activb.)

Wahlordnung. Die Versammlungen wählen
jährlich die Mitglieder ihres Gcmeinderaths, und her-
nach auf iso Activbürger einen Bezirkswahlmann.
Das Bezirkswahlcorps wählt auf 10 seiner M-tglie.
der einen Ausschuß in das W ihicorps des Cantons;
es wählt ferner die Bezirksrichter. Das Wahlcorps
des Cantons wählt die Camonsdcputirten in die helve-
tische Tagsatzung, so wie die Mitglieder in den Can.
tons - und Venvaltungsrath und in das Cautonsgecict t.
In allen odbenannten Behörden, können 2 im ersten

Grad der Vlutsfreundschaft oder Schwägerschaft ver«
wandte Personen nicht nebeneinander sitzen.

Wählbarke itsbedinge. Man muß um
wählen oder gewählt werden zu können, helvetischer Ac-
tivbürger seyn, und für Bezirksstellen eine jährliche
directe Abgabe von 4 Fr. oder eine Caution von xoo
Franken in die Bezirkscasse erlegen; für die Can.
tonsämter das Doppelte, und für Naiioaalämtcr das
Dreyfache. Zu Gcwcmdstellen wird das Alier von 24,
zu Bczirksstellcn von 26, zu Eantsnalstcllen von 28
und zu Nationalstcllen von 40 Jahren ersodert. Fünf,
jährige uiientgeldüchtem Staat geleistete oder sehr we.
nig bezahlte Dienste, mögen von diesen Wahlb.ding,
nissen eine Ausnahme machen. Gleiche Ausnahme mag
statt finden wenn jemand dem Staat besondere wich-
lige Dienste geleistet bat, jedoch nur auf den Beschluß
des Cantonsraths. Nach Ve-stuß von 5 Jahren aber,
soll keiner in die allgemeine Tagsatzung oder in die
Cantonalbehörden erwählt werden, der nicht zuvor in
cincm öffentlichen Amt gestanden. — Alle Beamtete,
die öffentliche Einkünfte zu bcjichey haben, so wie auch
die öffentlichen Notarien, sollen angemessene Bürgschaft
l, istcn.

Ca n t 0 n s r a th. Er besteht aus 27 Mitgliedern ;
2 aus jedem District, die 4 übrigen durch mibeschränkie
Wahl. Er versammelt sich jährlich zu seinen Haupt-
Verrichtungen im Jenncr für höchstens 21 Tage, über-
dieß in 4 Sitzungen vierteljährlich für höchstens 6 Tage.
Er läßt einen permanente» Ausschuß zurük, der we-
nigstens aus dem Präsidenten und zweyen Miträthen
bestehen soll.

Der Cantvnsrath genehmigt oder verwirft die Ge»
setzvocschläge des Senats ; er bestimmt die Verthcilnngs-
und Eulhebungsart der allgemeinen sowohl, als der
besonderen Cantonsabgaben; er bewilligt die Gelder

i über die der Verwaltungsrath zn verfügen hat, mch
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nimt von demselben Rechnung ab; er genehmigt oder

verwirft die allgemeinen Verordnungen des Vecwall

tungsraths, welche die Zuchlpolizey s den Gottesdienst

(sofern er unter die öffentliche Polizcy gehört), den

öffentlichen Unterricht und die Erziehungsanstalten be.

treffen ; er zieht die Beamten des Cantons zur Rechen,

schaft, gegen die ihm von dem Verwaltungsrath Klagen

eingegeben werden: er kann sie den Gerichten üderge-

den oder wegen Unfähigkeit entsetzen. — Er befördert

die Klagen des Cantons an die Centralregierung und

berathschlagt über aufferordentliche Zufammenberussung

allgemeiner Tagsatzunae». Er hat das Recht, Mobifi.
katiönen in der Cantonsverfaffung vorzuschlagen: diese

Vorschläge aber, ehe sie der Centralregierung können

vorgelegt werden, müssen von dem CantonswahlcorpS

mit zwey Dritlhcilen seiner Stimmen genehmigt seyn.

Er kann die Verwaltung des Justizwcsens nach dem

Bedürfniß des Cantons organisiren, in so weit es den

einzelnen Camonen überlassen wird. Er entscheidet über

Vcräusserung der Cantonsgüter und Loskauf von Ge-

fällen. Er kann Vorschläge zum Besten des Cantons
dem Verwalrungseath zur Untersuchung überweisen und

nachher darüber entscheiden, oder auch nach erklärter

Dringlichkeit sich sogleich einen Bericht zur Entscheidung

vorlegen lassen. Er hat die allfälltgen Ersparnisse des

Cantons in seiner Verwahrung; er wählt den Oder,
einnehmcr aus dem dreyfachen Vorschlag des Vermal-
tungsraths. Er bestätigt, vermehrt oder vermindert die

Besoldungen, der von dem Cantons- und dem Vcr.
waltungsralh aufgestellten Beamten. Er verfügt über
die Organisation des Milizwesens, in sofern es den

Cantvnsbehördcn zukömt.

Der Cantonsrach. Ausschuß beobachtet den Gang
und die Geschäftsführung der Cantonsverwalkung und

aller Beamten. Er kann den Cantonör«th auss rordent-
sich befummeln. Er kann erledigte Stellen cinsweilen

besetzen. Er erinnert den Verwaltungsrach wenn er seine

Compete:,; überschreiten wollte; und im Fall er nicht

sogleich in die Schranken der Gesetze zurüktrit, imrcht

er dem Cantonsstalthalter Anzeige davon, und verlangt
die benölhigte Hülfe.

Verwaltungsrath. Er besteht aus r? Güe.
dern ; eines aus jedem Bezirk die ; übrigen aus freyer

Wahl Er entwirft allgemeine Verordnungen und Can.

tonalgesctze und die Veriheilungs. und Erhebungsart
der Abgaben ; er legt sie dem Cantonsrach zur Annahme
vor ; er verwaiiet die Ncmonalgüter und Domainen;
er verwaltet die Zuchtpoiizcy, und hat die Aussicht

über die Gemeindräkhe; er hat die Ob-rauflcht übe?

Waisen, und Bevogiungssachen, über das Armen - und
Almosen vescn, über Forsten, Bau. und Strassen.
Wesen, über das Sanitätswesm. Er erwählt die B'-
zirkseinnehmer aus dem dreyfachen Vorschlag des Oder-
einnehmtrS. ^

Bezirksgericht. Personale, Competenz und
Besoldung, so wie des CanconSgerichtes, wird vuech
die zu erwartende allgemeine, oder aber nach den Be.
dàrfnlssen des Cantons besonders Verfassung annoch
bestimmt.

Bezirksstatthalter. Er wird vom Cant.
Statthalter ans dreyfachen Vorschlag des Vcrivnllungs»
Rathes ernannt, und kann auf die Klage des einen
oder des anderen von dem Eanlonsralh abgcenffen
werden. Er ist das Organ der Centralregierung und
zugleich die Zwischenbehörde, durch welche die übrigen
Autoritäten des Cantons ihre Verordnungen an die
Orlsbeamte gelangen lassen.

Gemcin d r ath. Er besteht aus 5 bis 17 Alle«
dern. Er besorgt die Orts, und Zuch-polizcy nach den
Gesetzen; er hat in Vereinigung mit dem OrtSgeist»
lichen die Aussicht über Kirchen - Schulen. und das
Armenwesen, und wacht mit ihm gemeinschaftlich für
Handhabe sittlicher Ordnung ; er besorgt die voniMid.
schaftliche Polizey;er besorgt die Verwaltung der Kie»
chen. und Armengüter ernennt die Verwalter ans ssio

ner Mitte, und läßt sich alljährlich Rechnung geben.
Der Ä e moi n d a m m a nn ist der vom Gemeines»
Rath gewählte Präsident des lezteren, un» sur se ns
Verrichtungen als Agent dem Bezirtsstatlhaster ver»
antworllich.

Amtsdauer und Besoldungen. DerPr-ä»
sident des CanloriSrachs bezieht 1760 Fr. Die beyden
Miträthe des perman. Ausschusses »600 Fr. Der »

Präsident des VerwaltnngsratheS 1760 Fr. ; die übrl-
gen Glieder desselben -üoo Fr. Die perivitch steh

befummelnden Cantonsräihe 2-4.«, Fr. Bey ausseror.
deutlicher Znainmenderufstmq täglich 6 Fr. Die D.'»
Puncten zur allgemeinen Tagsatzung 12« Fr. Reisegeld'
und g Fr. Taggelv. Sämtliche Mitglieder des Zan-
tonsraths, VerwaltungsrathS, des Cantonsiprichts,

l der Bezirksgerichte und Gemeindräthe, bleiben ; Iahx
im Amt, und können wieder gewählt werden.

Kirchen- und Schulw e se >,. Die Pfarrer
werden von der Gemeinde aus einem dreyfachen Vor.
schlage gewählt, in welchen die Vorsteher des Kirchen.
Wesens zwey, und ber Genàdeeatiz! des Orts em
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Subject giebt. Die Besoldung der Pfarrstellen soll nicht
unter Ivoo »Mb nicht über 2000 Fr. seyn. Die Schul-
lehrer werden auf einen zweyfachen Vorschlag der Vor-
sicher des Erziehungswesens, und einen einfachen von
dem betreffenden Gemeindralh - nach vorhcrgegangnem

Examen, von der Gemeinde gewählt, und vom Verw.
Mache bestätigt. Die Gemeinden können ihre Pfarrer
und Schullehrer nicht entsetzen, sondern ihre Klagen
an den Verwaltungsrath bringen.

Das N olariatswesen soll in die Bezirke

verlegt und da besorgt werden. Der S ch u ldentrieb
soll in die Bezirke verlegt, und zu dieser Ausführung
in jedem Bezirk ein Hauptbureau unter gerichtlicher
Aufsicht und Garantie errichtet werden.

Lvs k a uf der Z e h n den. Der Zehnden soll

auf eine billige Weise losgekauft werden; und insofern
die Centralregicrung über das Maas der Loskaufsume
verfügen wird, so erwarten die Einwohner des Can-
tons Zürich bald möglichst die Bestimmung einer auf
die Entstehung und die Natur des Zehndens bercch»

nclen billigen Loskaufsumme. Wird aber diese Bestim-

mung den Cantonsautorilälen überlassen, so ist der

Cantonsrath beauftragt, diesen Gegenstand mit möglich-
ster Beförderung nach obigen Grundsätzen, zum Besten

des ganzen Cantons zu beseitigen. Die Partikular-
Zehndeigcnthümer sollen aus den Loskaufsummen nach

Billigkeit und Gerechtigkeit entschädigt — das übrige
aber unter den Befugnissen des Verwaltungsrathes
verwendet werden.

Die Abgaben werden nach billig befundenem

Verhältniß des Vermögens eines jeden Bürgers erho-

den. Im Fall aber der Verwaltungsrath noch ausser

diesen billige directe Abgaben aufzustellen nöthig finden

sollte, so giebt er dem Cantonsrath einen Vorschlag,

welcher mit 2/; seiner Stimmen soll genehmigt seyn.

(Die Fortsetzung folgt.)

Gesetzgebender Rath, 26. August.
Fortsetzung.

(Fortjetzlmg des Gesezvorschlags über die Organisation
des Gerichtswesens.)

27. Es hat ferner die Obliegenheit, Partheyen,
die im Begriffe sind, gegen einander einen Rechtsstreit

anzuheben, auf das Begehren der einen vor sich zu

bescheiden, sie zu freundlicher Beylegung ihres Zwists

zu vermahnen, ihnen Vorschläge darüber zu thun, und

auch im Falle des fruchtlos abgelaufenen Versuchs, dem

Kläger einen Att in die Hände fallen zu lassai.

23. Gleichergestalt liegt ihm ob, Ehelcute oder
Hausgenossen, die öffentlich mit einander im Unfrieden
lebe», desgleichen Personen, die ein der gemeine»
Zucht und Ehrbarkeit zuwiderlaufendes Leben führen-
vor sich zu bescheiden, ihnen Vorstellungen zu machen,
sie zur Besserung zu vermahnen, und, wenn seine
Ermahnungen fruchtlos sind, dem Amtwann anzuzeigen.

29. Er ist ferner Richter und spricht, ohne daß
eine schriftliche Procedur vor seiner Verhör verführt wer
den darf, absolut ab, über alle streitige» Cwilfälle,
die den Werth von acht Franken nicht übersteigen.

In dringenden Fällen, wo die Natur der Sache
die Dazwlschenkunft des Amtmanns unmöglich macht,
liegt ihm die Erforschung der Wahrheit der Anzeige,
sowohl in Betreff des begangene» Verbrechens als des
muthmaßlichen Thäters ob, kraft dessen ihm das Recht
zusteht, vorläufige Berichte auszunehmen, und dicjcni.
gen, gegen welche Verdacht obwaltet, festhalten zu
lassen, sie zu verhören, und wenn sie nicht alfogleich
sich davon reinigen können, dem Amtmann zuführe»
zu lassen.

Ueber die in den beyden bevorstehenden Artikel»
enthaltenen Verrichtungen führt er ein eigenes Protokoll-.

Z2. Er beglaubigt mit seinem Siegel die Akten der
Gerichtsgeschwornen seines Bezirks.

Endlich hat er das Recht in Sachen seines Amts
den Gerichtsgeschwornen seines Bezirks Aufträge zur
Vollstreckung zu übermachen, so wie er hingegen die
Pflicht hat diejenigen zu vollstrecken, die ihm von dem
Amtmann Übermacht werden.

Z4- Er, so wie sein Schreiber und Weibel, bezieht
keine andere Besoldung als die ihm geordneten Ge»
bühren.

L. In den Amtsbezirken,

s. Amtmann.
Z5. In jedem Amtsbezirk soll unter der Benen.

nung î Amtmann, eine richterliche Person ernennt
werden.

;6. In Amtsbezirken, die in Sektionen getheilt
sind, hat der Amtmann einen Statthalter, der vo»
ihm aus der Zahl der Beysitzer am Amtsgericht ge«
wählt wird.

Z7- Der Amtmann wird durch den kleinen Rath
auf einen dreyfachen Vorschlag, zu welchem das Ap.
pcllationstribunal, das Criminalgericht und Verengere
Verwallungsrath des Cantons jedes einen Candidate»
liefert, gewählt. (Die Fortsetzung folgt.)
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